
Der Unterricht in allen Abteilungen verläuft im Jahreszyklus (Art. 2.1 Reglement für Schülerinnen und Schüler).
Für besondere Fälle, für welche ein Austritt auf Ende des Herbst / Winter-Semesters (31. Januar) unumgänglich ist,  
gilt der 1. Dezember als Abmeldefrist.  
Für diese Fälle muss das Einverständnis mit Unterschrift der Schulleiterin / des Schulleiters eingeholt werden.

Name Vorname

Strasse PLZ / Ort

Geburtsdatum Tel. Privat / Mobile

Bei Minderjährigen, Name und Vorname der gesetzlichen Vertretung

Grund für den Austritt

Fach / Instrument

Lehrer

Einverständnis der Lehrperson

Grund

Datum Unterschrift Lehrperson

Datum Unterschrift (bei Minderjährigen, Unterschrift der gesetzlichen Vertretung)

Entscheidung der Schulleitung

Datum Unterschrift Schulleitung

Musikschule Biel, Bahnhofstrasse 11, PF 784, CH-2501 Biel/Bienne
T 032 322 84 74, F 032 322 84 71, info@musikschule-biel.ch, www.musikschule-biel.ch

Ausserordentliche Abmeldung
per 1. Dezember

 ja  nein

 bewilligt  abgelehnt
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